
1433 Amtliche Mitteilungen der FH Brandenburg - Nr. 30 vom 31. August 2006  

Studien- und Prüfungsordnung 
 

für den Bachelor-Studiengang 
Wirtschaftsinformatik (BOWi-FHB) 

 
im Fachbereich Wirtschaft 

der Fachhochschule Brandenburg 
 
 
Auf der Grundlage von § 13 Abs. 2 und § 9 Abs. 
2 des Gesetzes über die Hochschulen des Lan-
des Brandenburg (Brandenburgisches Hoch-
schulgesetz - BbgHG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 06.07.2004 (GVBl.I S. 394), 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
23.11.2005 (GVBl.I S. 254), i.V.m. § 2 Abs. 1 der 
Verordnung über die Gestaltung von Prüfungs-
ordnungen zur Gewährleistung der Gleichwertig-
keit von Studium, Prüfungen und Abschlüssen 
(Hochschulprüfungsverordnung - HSPV) vom 
03.09.2004 (GVBl.I S. 744) und der Bestimmun-
gen der Rahmenprüfungsordnung der Fach-
hochschule Brandenburg (RPO) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 21.03.2006 (Amtliche 
Mitteilungen der FH Brandenburg S. 1285), er-
lässt der Fachbereichsrat Wirtschaft der Fach-
hochschule Brandenburg folgende Studien- und 
Prüfungsordnung für den Bachelor-Studiengang 
‚Wirtschaftsinformatik’ als Satzung: 
 
 
 
 
 
 
 
In dieser Ordnung wird auf die durchgängige 
Verwendung von sowohl weiblichen als auch 
männlichen Bezeichnungen verzichtet. Die ge-
wählte Sprachform ist jeweils weiblich und 
männlich zu verstehen. 
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§ 1 
Geltungsbereich 

 
Diese Ordnung regelt Ziel, Inhalt, Aufbau, Zulas-
sungsvoraussetzungen und zeitlichen Ablauf des 
Studiums in dem Bachelor-Studiengang Wirt-
schaftsinformatik am Fachbereich Wirtschaft der 
Fachhochschule Brandenburg. 
 

§ 2  
Ziel des Studiums 

 
(1) Die Bachelor-Prüfung bildet den berufsquali-
fizierenden Abschluss des Studiums. Durch die 
Prüfung soll festgestellt werden, ob die Studie-
renden sowohl die notwendige Methodenkompe-
tenz als auch berufsfeldbezogenen Qualifikatio-
nen erworben haben, um in den beruflichen Tä-
tigkeitsfeldern über die fachlichen und fächer-
übergreifenden Zusammenhänge selbständig, 
auf wissenschaftlicher Grundlage zu arbeiten. 
 
(2) Der Studiengang ist so eingerichtet, dass die 
Studierenden die Bachelor-Prüfung nach dem 
sechsten Semester des Bachelor-Studiums ab-
schließen können.  
 
(3) Die Lehrsprachen sind Deutsch und Eng-
lisch. Weitere Lehrsprachen können auf Be-
schluss des Fachbereichsrates zugelassen wer-
den. 
 

§ 3  
Akademischer Abschlussgrad 

 
Aufgrund der bestandenen Bachelor-Prüfung 
verleiht die Fachhochschule den akademischen 
Grad “Bachelor of Science” (abgekürzt B.Sc.). 

 
§ 4  

Voraussetzungen für die Zulassung zum Stu-
dium 

 
Zum Studium wird zugelassen, wer neben den in 
§ 25 BbgHG aufgeführten Voraussetzungen aus-
reichende Sprachkenntnisse in Deutsch nach-
weisen kann. 
 

§ 5  
Studiendauer, Aufbau und Umfang, Regel-

studienplan 
 
(1) Die Regelstudienzeit für das Studium beträgt 
sechs Semester einschließlich der Anfertigung 
der Bachelor-Arbeit.  
Das Studium umfasst die Studiensemester, das 
betreute Praxisprojekt und die Prüfungen ein-
schließlich der Bachelor-Arbeit sowie das Kollo-
quium.  

Der Umfang des Studiums entspricht 180 Kre-
ditpunkten (credit points, CP) inklusive der Ba-
chelor-Arbeit. 
 
(2) Die Aufteilung des Umfangs auf die einzel-
nen Module ergibt sich aus dem Regelstudien-
plan. Der Regelstudienplan ist so aufgebaut, 
dass das Studium in der Regelstudienzeit absol-
viert werden kann. Der Regelstudienplan um-
fasst 124 SWS und ein betreutes Praxisprojekt 
von 12 Wochen. Er befindet sich in der Anlage 
zu dieser Ordnung. 
 

§ 6  
Art der Module 

 
(1) Das Studium ist modular aufgebaut. Module 
sind thematisch und zeitlich abgerundete und in 
sich abgeschlossene Studieneinheiten, die zu 
einer auf das jeweilige Studienziel bezogenen 
Teilqualifikation führen.  
 
(2) Module können sich aus mehreren Lehrver-
anstaltungen verschiedener Lehr- und Lernfor-
men (z.B. Vorlesungen, Seminaren, Übungen, 
Projekten, Praktika, Exkursionen, Betriebsprakti-
ka, individuellem Selbststudium) zusammenset-
zen. Der mit einem Modul verbundene Ar-
beitsaufwand erstreckt sich auch auf die vorle-
sungsfreie Zeit. 
 
(3) Das Studium setzt sich zusammen aus 
Pflicht-, Wahlpflicht- und Wahlmodulen. 
 

a) Pflichtmodule müssen die Studie-
renden belegen und erfolgreich bestehen. 

b) Wahlpflichtmodule müssen Studie-
rende aus einer Auswahl von Modulen in einer 
bestimmten Anzahl auswählen, belegen und er-
folgreich bestehen. 

c) Wahlmodule können Studierende im 
Rahmen freier Kapazitäten zusätzlich nach Wahl 
belegen. Für Wahlmodule werden keine Kredit-
punkte vergeben. Sie bleiben bei der Festset-
zung der Gesamtnote unberücksichtigt. Sie kön-
nen im Diploma Supplement aufgeführt werden 
 
(4) Module werden mit einer Prüfungsleistung 
abgeschlossen. 
 
(5) Die Wahlpflichtmodule sind in den Wahl-
pflichtkatalogen enthalten. Die Wahlpflichtkata-
loge werden vom Dekan in Abstimmung mit den 
Fachkolleginnen und -kollegen aufgestellt und 
vom Fachbereichsrat Wirtschaft beschlossen.  
 

§ 7  
Formen der Lehrveranstaltungen 

 
(1) Formen der Lehrveranstaltungen sind: 
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• Vorlesungen (V), 
• Übungen (Ü), 
• Seminare (S), 
• betreutes selbstorganisiertes Lernen (BSL), 
• Projekte (P). 
 
Die Lehrveranstaltungsform, soweit sie durch 
diese Ordnung nicht bestimmt ist, wird durch den 
Dozenten festgelegt. 
In den Vorlesungen trägt der Lehrende den 
Lehrstoff im Zusammenhang vor; die Studieren-
den haben Gelegenheit zu einzelnen Zwischen-
fragen. Vorlesungen können auch als kleine Vor-
lesungen (KV) vor Teilen der Studierenden eines 
Semesters stattfinden. 
Übungen dienen der Vertiefung und Anwendung 
des Lehrstoffs; der Lehrende leitet die Studie-
renden an, einzeln oder in Gruppen Aufgaben 
selbständig zu lösen. 
In Seminaren erarbeiten die Studierenden ein-
zeln oder in Gruppen Beiträge, die im Kreis aller 
Teilnehmer unter Leitung eines Lehrenden vor-
getragen und diskutiert werden. 
Mittels des betreuten selbstorganisierten Ler-
nens können sich Studierende selbständig oder 
in Gruppen multimedial aufbereitete Lerninhalte 
erschließen, die über Online-Lernplattformen 
begleitend zur Präsenzlehre oder als Propädeu-
tika oder als Brückenkurse angeboten werden. 
In Projekten arbeiten kleine Gruppen von Stu-
dierenden selbständig für je ein Semester unter 
ständiger Anleitung eines Hochschullehrers an 
einem vorgegebenen oder selbstgewählten 
Thema, das im Wesentlichen ihrem derzeitigen 
Ausbildungsstand entspricht. Ein betreuender 
Hochschullehrer regt an und berät. Mit der Arbeit 
an Projekten sollen 
 
• der unmittelbare Praxisbezug des Studiums 

vertieft werden, 
• die Teamfähigkeit der Studierenden geför-

dert werden, 
• die Möglichkeit zu weiteren spezifischen 

Vertiefungen gegeben werden, 
• die kreative Kombination der Kenntnisse aus 

einzelnen Teilgebieten erreicht werden. 
 
Die möglichen Formen für die Vorlage der Er-
gebnisse der Projekte zum Semesterende sind: 
 
• eine gemeinsame schriftliche Arbeit, 
• ein Seminarvortrag von Gruppenmitgliedern, 
• eine Präsentation und Abgabe der prakti-

schen Projektergebnisse. 
 
(2) Die festgelegte Lehrveranstaltungsform kann 
in begründeten Fällen geändert werden. Der Än-
derungsvorschlag wird vom Dekan in Abstim-
mung mit den inhaltlich betroffenen Fachkolle-
ginnen und -kollegen erarbeitet und vom Fach-
bereichsrat beschlossen. 

 
 
 

§ 8  
Betreutes Praxisprojekt 

 
(1) Das betreute Praxisprojekt ist ein in das Stu-
dium integrierter, von der Fachhochschule Bran-
denburg geregelter, inhaltlich bestimmter und 
betreuter Ausbildungsabschnitt, der in der Regel 
in einem Betrieb oder in einer anderen Einrich-
tung der Berufspraxis abgeleistet wird. 
 
(2) Das betreute Praxisprojekt von 12 Wochen 
Dauer hat studienrelevante Themen zum Inhalt 
und soll in der Regel zu Beginn des 6. Semes-
ters durchgeführt werden. 
 
(3) Die Gesamtleistung des betreuten Praxispro-
jekts wird ohne Benotung bewertet. Sie ist einer 
Fachprüfung gleichgestellt. Das betreute Praxis-
projekt kann nur anerkannt werden, wenn vor 
Antritt des Praktikums der Ausbildungsbetrieb 
durch den zuständigen Praxisbeauftragten ge-
nehmigt und ein Prüfungsberechtigter als Be-
treuer benannt wurde. Die Bewertung des be-
treuten Praxisprojekts erfolgt durch den Betreu-
er. 
 
(4) Über das betreute Praxisprojekt wird ein Be-
richt erstellt. Die Anfertigung des Berichtes ist 
Bestandteil des betreuten Praxisprojekts. Der 
Bericht ist am Ende des betreuten Praxisprojekts 
zwecks Bewertung an den Betreuer abzugeben. 
 
(5) Zum betreuten Praxisprojekt findet ein beglei-
tendes Seminar statt, das ohne Benotung be-
wertet wird. Zum Abschluss dieses Seminars ist 
dem Praxisbeauftragten eine Kurzform des Be-
richts in elektronischer Form zu übergeben. 
 

§ 9  
Prüfungsaufbau 

 
(1) Die Bachelor-Prüfung besteht aus Fachprü-
fungen und der Bachelor-Arbeit, ergänzt um ein 
Kolloquium. 
 
(2) Eine Fachprüfung besteht aus den einzelnen 
Modulprüfungen (entsprechend der Prüfungsta-
fel), die in der Regel einzeln zu jedem Modul ab-
genommen werden.  
 

§ 10  
Prüfer und Beisitzer 

 
(1) Die Regelungen des § 19 RPO gelten ent-
sprechend. 
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(2) Der Erstgutachter einer Bachelor-Arbeit soll 
ein Professor der Fachhochschule Brandenburg 
sein. 

§ 11 
Fristen 

 
(1) Für die Prüfungen gilt die automatische An-
meldung entsprechend der Rahmenprüfungs-
ordnung. Ein Rücktritt von einer Prüfung kann 
nur aus Gründen erfolgen, die der Prüfling nicht 
selbst zu vertreten hat. 
 
(2) Für Wahlpflichtmodule, die mit einer Prü-
fungsleistung abschließen, wird eine Belegungs-
liste geführt. In die Belegungsliste haben sich die 
Studierenden innerhalb von vier Wochen nach 
Beginn der Vorlesungszeit einzutragen. Mit Be-
legung gilt ein Wahlpflichtmodul als Regelleis-
tung, für die eine automatische Prüfungsanmel-
dung i.S. § 8 Abs. 2 RPO erfolgt. 
 
(3) Die zu einer Prüfung zugelassenen Studie-
renden werden bis spätestens fünf Tage vor der 
Prüfung durch hochschulüblichen Aushang über 
ihre Zulassung informiert. 
 

§ 12 
Voraussetzungen für die Zulassung zu Prü-

fungen 
 
(1) Die Bachelor-Prüfung kann nur ablegen, wer 
aufgrund einer einschlägigen Hochschulzu-
gangsberechtigung für den jeweiligen Studien-
gang an der Fachhochschule Brandenburg oder 
im Rahmen eines hochschulübergreifenden Ver-
bundes an einer Partnerhochschule einge-
schrieben ist. 
 
(2) Das Thema der Bachelor-Arbeit kann nur er-
halten, wer alle Prüfungsleistungen, die laut Re-
gelstudienplan bis einschließlich des 5. Semes-
ters zu erbringen sind, erfolgreich absolviert hat. 
 
(3) Ein Kolloquium zur Bachelor-Arbeit kann nur 
stattfinden, wenn das Praxisprojekt anerkannt 
wurde und keine anderen Prüfungsleistungen 
offen sind. 
 
(4) Die Zulassung zu einer Prüfungsleistung darf 
nur abgelehnt werden, wenn 
 

1. die in Absatz 1 bis 3 genannten Voraus-
setzungen nicht erfüllt sind oder 

2. eine der Bedingungen der Rahmenprü-
fungsordnung § 8 Absatz 5, Satz 2 bis 4 
zutrifft. 

 
§ 13 

Arten der Prüfungsleistungen 
 
(1) Prüfungsleistungen sind 
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1.  mündlich und/oder 
2.  durch Klausurarbeiten und sons-

tige schriftliche Arbeiten 
und/oder 

3.  durch Referate und/oder Pro-
jektarbeiten  

 
zu erbringen. Kombinationen der Prüfungsfor-
men sind zulässig. 
 
Art, Dauer und Zeitpunkt einer Prüfungsleistung 
werden vom prüfungsbefugt Lehrenden festge-
legt, sofern diese Ordnung nichts anderes be-
stimmt und werden zu Beginn der Vorlesungs-
zeit des Semesters bekannt gegeben. 
 
Der prüfungsbefugt Lehrende kann in die Bewer-
tung der Prüfungsleistung Ergebnisse semester-
begleitender Prüfungen einbeziehen. 
 
Auf Antrag des Studierenden kann durch den 
prüfungsbefugt Lehrenden eine abweichende 
Prüfungsart vereinbart werden. Der Vorgang ist 
aktenkundig zu machen. 
 
(2) Mit Antritt einer Prüfung versichert der Prüf-
ling, dass er gesundheitlich in der Lage ist, die 
Prüfung abzulegen.  

 
§ 14  

Mündliche Prüfungen 
 
(1) Formen der mündlichen Prüfung sind 
 

1.  das Prüfungsgespräch, 
2. das Kolloquium. 

 
Im mündlichen Prüfungsgespräch hat der Kandi-
dat einzelne Fragen zu ausgewählten repräsen-
tativen Teilgebieten des Prüfungsstoffes bzw. zu 
Zusammenhängen zwischen diesen Teilgebieten 
zu beantworten. Im Rahmen der mündlichen 
Prüfung können in angemessenem Umfang Auf-
gaben zur schriftlichen oder praktischen Bear-
beitung gestellt werden, wenn dadurch der 
mündliche Charakter der Prüfung nicht aufgeho-
ben wird. 
 
Das Kolloquium ist eine hochschulöffentliche 
mündliche Prüfung, in der der Kandidat zu einer 
vorgegebenen Thematik mündlich eine ge-
schlossene Darstellung zu geben hat, für die alle 
in Vorträgen üblichen Mittel eingesetzt werden 
können. Zu dieser Darstellung kann eine nach-
folgende Diskussion stattfinden, in der mit dem 
gestellten Thema verbundene Probleme ange-
sprochen werden können. 
 
(2) Die Prüfungsdauer darf je Prüfling und Fach 
15 Minuten nicht unterschreiten und je Prüfling 
60 Minuten nicht überschreiten. 

 
§ 15  

Klausurarbeiten und sonstige schriftliche 
Arbeiten 

 
(1) In den Klausurarbeiten und sonstigen schrift-
lichen Arbeiten soll der Prüfling nachweisen, 
dass er in begrenzter Zeit und mit begrenzten 
Hilfsmitteln mit den gängigen Methoden seines 
Faches Aufgaben lösen und Themen bearbeiten 
kann. In der Klausurarbeit soll ferner festgestellt 
werden, ob der Prüfling über notwendiges 
Grundlagenwissen verfügt. Dem Prüfling können 
Themen zur Auswahl gegeben werden. 
 
Formen der schriftlichen Prüfung sind 
 

1. die Klausurarbeit, 
2. sonstige schriftliche Arbeit 

 
(2) Klausurarbeiten werden unter Aufsicht abge-
legt. Mindestens zu Beginn der Klausurarbeit ist 
ein prüfungsbefugt Lehrender anwesend. Das 
Verlassen des Prüfungsraumes ist nur mit Er-
laubnis eines Aufsichtführenden zulässig.  
Die Dauer der Klausurarbeit ist auf 90 Minuten 
festgelegt. Eine hiervon abweichende Dauer be-
darf der Zustimmung des Prüfungsausschusses.   
 
(3) Sonstige schriftliche Arbeiten sind Ergebnis-
se der Bearbeitung einer Aufgabenstellung über 
einen größeren begrenzten Zeitraum. Typische 
Beispiele für sonstige schriftliche Arbeiten kön-
nen Rechnerprogramme, Berichte, Ausarbeitun-
gen für Referate, Videos, gestalterische Ausar-
beitungen, Präsentationen (Internetseiten, CD-
ROM, ...) usw. sein. 
Sonstige schriftliche Arbeiten werden durch ein 
nachfolgendes Prüfungsgespräch ergänzt. Dies 
ist aktenkundig zu machen. 
 

§ 16  
Referate und Projektarbeiten 

 
(1) Durch Referate wird die Fähigkeit zur Ent-
wicklung, Durchsetzung und Präsentation von 
Konzepten, durch Projektarbeiten zusätzlich die 
Fähigkeit zur Teamarbeit, nachgewiesen. Hier-
bei soll der Prüfling zeigen, dass er an einer 
größeren Aufgabe Ziele definieren, sowie inter-
disziplinäre Lösungsansätze und Konzepte erar-
beiten kann.  
 
Referate und Projektarbeiten können mit ande-
ren Prüfungsarten, insbesondere mit sonstigen 
schriftlichen Arbeiten, kombiniert werden. 
 
(2) Referate sollen je Prüfling mindestens 15 Mi-
nuten dauern. Projektarbeiten werden durch ein 
Prüfungsgespräch ergänzt. Die Dauer des er-
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gänzenden Prüfungsgespräches soll 60 Minuten 
nicht überschreiten. 
 
(3) Bei einer in Form einer Teamarbeit erbrach-
ten Leistung muss der Beitrag des einzelnen 
Prüflings deutlich erkennbar und bewertbar sein 
und die Anforderungen nach Abs. 1 erfüllen. 
 

§ 17  
Bewertung der Prüfungsleistungen und Bil-

dung der Noten 
 
(1) Die Bewertung der einzelnen Prüfungsleis-
tungen erfolgt gemäß § 13, Absatz 1 und 2 RPO, 
bei Bildung einer Note aus mehreren Einzelno-
ten unter Berücksichtung der Gewichtungen der 
Einzelnoten. 
 
(2) Für die Umrechnung von Noten in ECTS-
Grades wird die folgende Tabelle zugrunde ge-
legt: 
 
     bis 1,50 = A = excellent, 
     über 1,50 bis 2,00 = B  = very good, 
     über 2,00 bis 3,00 = C = good, 
     über 3,00 bis 3,50 = D = satisfactory, 
     über 3,50 bis 4,00 = E = sufficient, 
     über 4,00 = F = fail. 
 
Der Fachbereichsrat kann beschließen, dass die 
ECTS-Bewertung über folgende prozentuale 
Verteilung erfolgt, sobald nicht nur die Ergebnis-
se des jeweiligen Jahrgangs, sondern auch die 
Ergebnisse vorhergehender Jahrgänge vorlie-
gen, so dass sich eine „wandernde Kohorte“ der 
letzten drei bis fünf Jahrgänge ergibt: 
 
     A  = die besten 10 % 
     B  = die nächsten 25 % 
     C  = die nächsten 30 % 
     D  = die nächsten 25 % 
     E  = die nächsten 10 % 
     FX  = nicht bestanden - es sind Verbesse-
rungen erforderlich, bevor die Leistungen aner-
kannt werden können, 
     F  = nicht bestanden - es sind erhebliche 
Verbesserungen erforderlich. 
 

§ 18  
Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ord-

nungsverstoß 
 
(1) § 14 RPO gilt entsprechend. 
 

§ 19  
Bestehen und Nichtbestehen von Prüfungen 

 
(1) Eine Fachprüfung ist nur bestanden, wenn 
alle zugehörigen Prüfungsleistungen mindestens 
mit "ausreichend" (4,0) bewertet wurden.  
 

(2) Die Abschluss-Prüfung ist bestanden, wenn 
sämtliche Fachprüfungen bestanden sind, das 
Praxisprojekt anerkannt ist und die Abschluss-
Arbeit, einschließlich des Kolloquiums, mindes-
tens mit "ausreichend" (4,0) bewertet wurde.  
 
(3) Hat der Prüfling eine Prüfungsleistung nicht 
bestanden, so wird der Prüfling darüber durch 
hochschulüblichen Aushang informiert. Wurde 
die Abschluss-Arbeit schlechter als "ausrei-
chend" (4,0) bewertet, so erhält der Prüfling dar-
über einen Bescheid des hierfür von der Hoch-
schule bestimmten Vertreters. Er muss auch 
darüber benachrichtigt werden, ob und ggf. in 
welchem Umfang und in welcher Frist die Prü-
fungsleistung und/oder die Abschluss-Arbeit wie-
derholt werden können. 
 
(4) Hat der Prüfling die Abschluss-Prüfung end-
gültig nicht bestanden, wird ihm auf schriftlichen 
Antrag vom Prüfungsamt eine Bescheinigung 
ausgestellt, welche die erbrachten Prüfungsleis-
tungen und deren Noten sowie ggf. noch fehlen-
de Prüfungsleistungen enthält und die erkennen 
lässt, dass die Abschluss-Prüfung nicht bestan-
den ist. Dem Antrag sind die entsprechenden 
Nachweise sowie ggf. die Exmatrikulationsbe-
scheinigung beizufügen. 
 

§ 20  
Prüfung in Wahlpflichtfächern und Pflichtbe-

ratung 
 
(1) Ein Anspruch auf Prüfung in belegten Wahl-
pflichtmodulen besteht grundsätzlich für die 
Dauer von zwei Prüfungszeiträumen. Nach Maß-
gabe verfügbarer Kapazität können die Prüfun-
gen auch darüber hinaus angeboten werden. Ist 
keine Prüfungsteilnahme mehr möglich, kann die 
Prüfung in einem anderen Wahlpflichtmodul un-
ter Anrechnung ggf. schon unternommener Prü-
fungsversuche abgelegt werden 
 
(2) Sind nicht alle Prüfungsleistungen, die laut 
Regelstudienplan bis einschließlich des 2. Se-
mesters zu erbringen sind, bis Ende des 4. Se-
mesters erbracht, hat sich der Studierende einer 
Pflichtberatung beim Studienfachberater zu un-
terziehen. Im Ergebnis der Pflichtberatung wird 
ein verbindlicher Prüfungsplan erstellt. Das Er-
gebnis ist aktenkundig zu machen. Studierende 
sind zu allen Prüfungen dieses Prüfungsplanes 
angemeldet. Eine Abmeldung von den Prüfun-
gen dieses Prüfungsplanes ist nur aus Gründen 
möglich, die der Student nicht selbst zu vertreten 
hat. Bei Krankheit kann die Vorlage eines amts-
ärztlichen Zeugnisses verlangt werden. 
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§ 21  
Freiversuch 

 
Ein Freiversuch kann während des Studiums 
höchstens dreimal, jeweils für verschiedene Mo-
dule Anwendung finden; § 16 RPO gilt entspre-
chend. 
 

§ 22  
Wiederholung der Prüfungsleistungen 

 
Nicht bestandene Prüfungsleistungen können 
höchstens zweimal wiederholt werden. Die Wie-
derholung einer bestandenen Prüfungsleistung 
ist, abgesehen von dem in § 21 geregelten Fall, 
nicht zulässig. Fehlversuche an anderen Fach-
hochschulen in der Bundesrepublik Deutschland 
sind anzurechnen. 
 
 

§ 23  
Gegenstand, Art und Umfang der Bachelor-

Prüfung 
 
(1) Die Prüfungsfächer und die Prüfungsleistun-
gen (PL) der Bachelor-Prüfung sind in der Anla-
ge (Prüfungstafel) aufgeführt. 

 
(2) Nach Absprache mit den Prüfenden werden 
Prüfungsleistungen in der Regel in der Sprache 
der entsprechenden Lehrveranstaltungen er-
bracht. 
 

§ 24  
Bachelor-Arbeit und Kolloquium  

 
(1) Die Bachelor-Arbeit ist eine Abschluss-Arbeit 
mit Kolloquium mit einem Aufwand von 12 CP.  
Begleitend zur Bachelor-Arbeit findet ein Bache-
lor-Seminar (3 CP) statt, welches unbenotet be-
wertet wird. Die Bachelor-Arbeit dient der zu-
sammenhängenden Beschäftigung mit einem 
umfassenden Thema und der daraus resultie-
renden Lösung einer praktischen oder theoreti-
schen Problemstellung. Die Bachelor-Arbeit soll 
zeigen, dass der Kandidat in der Lage ist, inner-
halb einer vorgegebenen Frist eine für die Be-
rufspraxis typische Fragestellung selbständig mit 
Hilfe wissenschaftlicher, gegebenenfalls künstle-
risch-gestalterischer Methoden oder praktischer 
Fertigkeiten zu bearbeiten. 
In der Regel beträgt die Bearbeitungszeit 8 Wo-
chen. 
 
(2) Thema, Aufgabenstellung und Umfang der 
Bachelor-Arbeit sind von dem Betreuer so zu 
begrenzen, dass die Bearbeitung mit dem Auf-
wand nach Absatz 1 zu bewältigen ist. 
 

(3) Die Bachelor-Arbeit ist – nach Absprache mit 
dem Betreuer – entweder in Deutsch oder in 
Englisch zu verfassen. Mit Genehmigung des 
Prüfungsausschusses ist auch eine andere 
Sprache zulässig. Wird die Bachelor-Arbeit in 
englischer oder in einer anderen Fremdsprache 
vorgelegt, so muss sie als Anhang eine Zusam-
menfassung in deutscher Sprache enthalten. 
 
(4) Nach erfolgreichem Abschluss der Bachelor-
Arbeit erläutert der Prüfling seine Arbeit in einem 
Kolloquium. Nach Absprache mit den Prüfenden 
kann das Kolloquium entweder in deutscher oder 
englischer Sprache durchgeführt werden. Das 
Ergebnis des Kolloquiums wird gemäß § 26 in 
die Bewertung der Bachelor-Arbeit einbezogen. 
 

§ 25  
Ausgabe, Abgabe, Bewertung und Wiederho-

lung der Bachelor-Arbeit 
 
(1) Die Regelungen des § 20 RPO gelten ent-
sprechend. 
 
(2) Bei der Ausgabe des Themas der Bachelor-
Arbeit wird der Abgabezeitpunkt unter Berück-
sichtigung begleitender Module oder Lehrveran-
staltungen festgelegt. 
 

§ 26  
Noten der Bachelor-Prüfung 

 
(1) Die Noten in den Fachprüfungen ergeben 
sich gemäß § 13 RPO entsprechend der Wich-
tungsfaktoren für die Fachprüfung der Prüfungs-
leistungen in der Anlage. 
  
(2) Für die Bewertung der Bachelor-Arbeit wer-
den die Note der schriftlichen Arbeit mit zwei 
Dritteln und die Note des Kolloquiums mit einem 
Drittel gewichtet. 
 
(3) Der Mittelwert aller Fachprüfungsnoten ergibt 
sich gemäß § 13 RPO entsprechend der Wich-
tungsfaktoren für die Bachelor-Prüfung in der 
Anlage. 
 
(4) Die Gesamtnote der Bachelor-Prüfung ergibt 
sich aus dem Mittelwert der Fachnoten (Absatz 
3) und der Note der Bachelor-Arbeit (Absatz 2). 
Dabei werden der Mittelwert der Fachprüfungs-
noten mit 0,7 und die Note der Bachelor-Arbeit 
mit 0,3 gewichtet. 
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(5) Im Diploma Supplement wird außerdem eine 
Endnote unter Berücksichtigung ihrer ECTS-
Gewichtung ausgewiesen. Diese Note errechnet 
sich als 
 

Σ (Modul-Fachnote x Modul-Credit-Points) 
/ Σ Credit Points . 

 
§ 27  

Zeugnis und Bachelor-Urkunde 
 
Die Regelungen des § 21 RPO gelten entspre-
chend. 
 

§ 28  
Ungültigkeit der Bachelor-Prüfung 

 
(1) § 22 RPO gilt für die Bachelor-Prüfung ent-
sprechend. 
 
(2) Eine Entscheidung nach § 22, Absatz 1 und 
Absatz 2 Satz 2 RPO ist nach einer Frist von 
fünf Jahren ab dem Datum des Zeugnisses aus-
geschlossen. Die Ungültigkeit von Bachelor-
Prüfungen sowie unrichtiger Zeugnisse kann bei 
Gefahr des Missbrauchs durch Veröffentlichung 
in den Amtlichen Mitteilungen der FH Branden-
burg bekannt gemacht werden. 
 

§ 29  
In-Kraft-Treten 

 
Diese Ordnung tritt am Tag nach der Veröffentli-
chung in den Amtlichen Mitteilungen der Fach-
hochschule Brandenburg in Kraft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diese Studien- und Prüfungsordnung wurde vom 
Präsidenten der Fachhochschule Brandenburg 
am 17.07.2006 genehmigt und der Ministerin für 
Wissenschaft, Forschung und Kultur angezeigt. 
 
 
 
 
 
Anlagen: Prüfungstafel, Regelstudienplan 
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Prüfungstafel           
    
Gesamt- Gewicht ECTS ECTS Prüfungsfach SWS in          Gewicht 
Umfang für Prüfungsfach Lehrveranstaltung   Semester    Prüfungsart* für 
in SWS Abschlussnote credit points credit points Module 1. 2. 3. 4. 5. 6. PVL PL SL Fachnote 

                        
                   
   

12 0,10 15   Kooperatives Informations- und Wissensmana-
gement                

 0  0  0 5 Systemanalyse 4        X   1/3 
 0  0  0 5 Grundlagen der Prozessmodellierung  4       X   1/3 
 0  0  0 5 Informationsmanagement    4     X   1/3 
 0 0  0  
12 0,10 15   Grundlagen der Systementwicklung                
 0  0  0 5 Programmierungstechnik und –methodik 1 4        X   1/3 
 0  0  0 5 Programmierungstechnik und –methodik 2  4       X   1/3 
 0  0  0 5 Softwareengineering und Projektmanagement    4      X   1/3 
 0 0  0  
12 0,10 15   Grundlagen der BWL und VWL               
 0  0  0 5 Grundlagen der BWL 4        X   1/3 
 0  0  0 5 Rechnungswesen und Buchführung  4       X   1/3 
 0  0  0 5 Grundlagen der VWL   4      X   1/3 
 0 0  0  
12 0,10 15   Soziale und internationale Kompetenzen               

0 0 0 5 Grundlagen und Wirkungen der Wirtschaftsinforma-
tik 4        X   1/3 

 0  0  0 5 Englisch anwenden in der WI   4       X   1/3 
 0  0  0 5 Soziale Kompetenzen   4      X   1/3 
0 0 0  

12 0,10 15   Methodische Grundlagen               
 0  0  0 5 Mathematik 1 4        X   1/3 
 0  0  0 5 Mathematik 2  4       X   1/3 

 0  0  0 5 Wissenschaftliches Arbeiten, Scientific and Techni-
cal Writing   4      X  1/3 

 0 0  0  
12 0,10 15   Grundlagen betrieblicher Anwendungssysteme               
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 0  0  0 5 Datenbanken – Modellierung und Strukturierung 4        X   1/3 
 0  0  0 5 Datenbanken – Anwendung und Entwicklung  4       X   1/3 
 0  0  0 5 Systemarchitekturen und -integration   4      X   1/3 
 0 0  0   

12 0,10 15   Funktionsbereiche betriebliche Anwendungssys-
teme                

 0  0  0 5 Management und Organisation    4    X   1/3 
 0  0  0 5 Datenschutz und Sicherheit      4    X  1/3 
 0  0  0 5 Produktion, Logistik und Vertrieb     4    X  1/3 
12 0,10 15   Komplexe Anwendungssysteme               
 0  0  0 5 Usability und Softwareergonomie    4      X   1/3 
 0  0  0 5 Betriebssystem und Netzwerke    4     X   1/3 
 0  0  0 5 Softwareauswahl und -anpassung     4    X   1/3 
12 0,10 15  Spezielle BWL             
 0  0  0 5 Gründungsbezogene BWL 1    4     X   1/3 
 0  0  0 5 DV-orientiertes Wirtschaftsrecht     4     X   1/3 
 0  0  5 Gründungsbezogene BWL 2     4    X   1/3 
12 0,10 15  Wahlplichtbereich           

1212   5 Wahlpflichtmodul WI 1    4    X  1/3 
 0  0  0 5 Wahlpflichtmodul WI 2     4    X   1/3 
 0  0  0  5 Wahlpflichtmodul Wirtschaft     4     X   1/3 
  0             

Zwischensumme:               
120    1,00  150              

    0              
    12 12 Betreutes Praxisprojekt      X   X    
 2   3 3 Praxisseminar      2    X  
 2   3 3 Bachelor-Seminar      2    X  
    12 12 Bachelor-Arbeit (mit Kolloquium)      X   X    

Insgesamt: 180              
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Regelstudienplan 

      

        
  SWS im      
 Prüfungsfach  Module 1. Sem. 2. Sem. 3. Sem. 4. Sem. 5. Sem. 6. Sem. 
  V Ü/L P/S V Ü/L P/S V Ü/L P/S V Ü/L P/S V Ü/L P/S V Ü/L P/S 
                                  
                               
                                  
Kooperatives Informations- und  Systemanalyse 2 2                 
Wissensmanagement Grundlagen der Prozessmodellierung    2  2             
  Informationsmanagement          2 2        
                      
Grundlagen der  Programmierungstechnik und –methodik 1 2 2                 
Systementwicklung Programmierungstechnik und –methodik 2    2  2             
  Softwareengineering und Projektmanagement        2 2           
                      
Grundlagen der BWL und VWL Grundlagen der BWL 4                  
  Rechnungswesen und Buchführung    2 2              
  Grundlagen der VWL       3 1           
                      
Soziale und Internationale  Grundlagen und Wirkungen der Wirtschaftsinformatik  4                 
Kompetenzen Englisch anwenden in der WI      4              
  Soziale Kompetenzen        4           
                      
Methodische Grundlagen Mathematik 1 2 2                 
  Mathematik 2    2 2              

  Wissenschaftliches Arbeiten, Scientific and Technical 
Writing        4           

                      
Grundlagen betrieblicher  Datenbanken – Modellierung und Strukturierung 2 2                 
Anwendungssysteme Datenbanken – Anwendung und Entwicklung    2 2              
  Systemarchitekturen und –integration       2 2           
                      
Funktionsbereiche betrieblicher Management und Organisation              4        
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Anwendungssysteme Datenschutz und Sicherheit             2 2     
 Produktion, Logistik und Vertrieb             2 2     
                     
Komplexe Anwendungssysteme Usability und Softwareergonomie        2 2           
 Betriebssysteme und Netzwerke          2 2        
 Softwareauswahl und –anpassung             2 2     
                    
Spezielle BWL Gründungsbezogene BWL 1          2 2        
 DV-orientiertes Wirtschaftsrecht           2 2        
  Gründungsbezogene BWL 2             2 2     
                    
Wahlpflichtbereich Wahlpflichtmodul: WI 1          2 2        
 Wahlpflichtmodul: WI 2             2 2     
 Wahlpflichtmodul: Wirtschaft             2 2     
                     
                      
  Betreutes Praxisprojekt                   
  Praxisseminar                  2 
  Bachelor-Seminar                 2  
  Bachelor-Arbeit (mit Kolloquium)                   
                      
                  2 2 
 
 
 


